
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/9/13 2002/13/0108
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.2006

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §4 Abs1;

EStG 1988 §4 Abs4;

Rechtssatz

Der Wegfall einer betrieblichen Schuld musste zwangsläu7g zu einer Vermehrung des Betriebsvermögens führen,

welche die Abgabenbemessungsgrundlage nach § 4 Abs. 1 EStG 1988 erhöhte.
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